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Abend und an Wochenenden, also ausserhalb der Arbeits-
zeit, statt. Die Einsätze selbst können zu jeder Tages- und
Nachtzeit, während der Woche und an Wochenenden erfol-
gen und dauern in der Regel eher einige Stunden und nicht
unbedingt ganze Diensttage. Gerade darauf aber ist die Er-
werbsersatzordnung des Bundes ausgerichtet, mit welcher ja
die Abwesenheit vom Arbeitsort entschädigt wird. Für den Feu-
erwehrdienst müssten daher erhebliche Differenzierungen vor-
genommen werden, auch der administrative Aufwand für
Feuerwehren und Ausgleichskassen wäre sehr hoch.
Gegen die Initiative sprechen schliesslich auch finanzielle
Gründe. Entgegen der Meinung der Vertreter des Kantons
Jura in der Anhörung befinden sich die Finanzen der EO kei-
neswegs in einer rosigen Lage. Bekanntlich musste der Bei-
tragssatz auf dieses Jahr hin um 0,2 Prozent erhöht werden.
Ob dies längerfristig ausreicht, ist keineswegs sicher.
Grosse Sprünge sind jedenfalls kaum möglich. 
Die SGK beantragt Ihnen aufgrund all dieser Überlegungen,
der Initiative keine Folge zu geben.

Schwaller Urs (CEg, FR): Erlauben Sie mir, noch folgende
Ergänzung anzubringen: Ein effizienter, zeitgemässer Feu-
erwehrdienst braucht Mittel. Ich bin ja noch Präsident der
Rückversicherung unserer neunzehn kantonalen Gebäude-
versicherungen. Man vergisst immer wieder, dass beträchtli-
che Mittel aus den Präventionsausgaben oder -einnahmen
gerade auch in den Feuerwehrdienst gehen. Ich habe mir
gestern die Zahlen geben lassen, was die Einnahmen 2009
anbelangt: Von den 320 Millionen Franken Präventionsabga-
ben flossen 130 Millionen Franken direkt an die Feuerwehr.
Es gibt also hier die Möglichkeit, entsprechende Regelungen
für die betroffenen Leute zu finden. Im Kanton Jura waren es
z. B. über 3 Millionen Franken, die über die Gebäudeversi-
cherung ebenfalls direkt an die Feuerwehr geflossen sind.
Es ist also ohne Weiteres möglich, zusammen mit den Kan-
tonen einen Schritt zu machen, um allenfalls den einen oder
anderen Tag anders entschädigen zu können.
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Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Sie haben einen
schriftlichen Bericht der Kommission erhalten.

Niederberger Paul (CEg, NW), für die Kommission:  Der Gros-
se Rat des Kantons Aargau hat am 14. September 2010 die
Standesinitiative für ein nationales Verhüllungsverbot im öf-
fentlichen Raum beschlossen. Aufgrund des eingereichten
Textes sehen Sie, dass die Bundesversammlung ein gene-
relles Vermummungsverbot erlassen soll. Es wird aber
gleichzeitig auch verlangt, dass in bestimmten Fällen Aus-
nahmen zu schaffen wären. Die SPK hat dieses Geschäft
beraten und sieht keinen Handlungsbedarf.
Ich fasse die Hauptargumente der Standesinitiative wie folgt
zusammen: Es soll erreicht werden, dass Personen, die sich
im öffentlichen Raum bewegen, generell identifizierbar sind.
Es gehöre zum Verständnis unserer Kultur, dass das Ge-
sicht erkennbar sei. Ausnahmen seien in einem zeitlichen
und sachlich definierten Rahmen wie z. B. der Fasnacht –
diese ist ja heute in der Zentral- und Ostschweiz vorbei, eine
Ausnahme bildet noch Basel – möglich. Eine Ausnahme
könnte den Sankt-Nikolaus-Brauch betreffen, der an ver-
schiedenen Orten in unserem Land regelmässig ausgeübt
wird. Schliesslich könnte eine Ausnahme auch aus gesund-
heitlichen Gründen akzeptiert werden. Bei der Ausarbeitung
der rechtlichen Grundlagen seien deshalb die notwendigen
Ausnahmen zu bestimmen. Auch Sicherheitsüberlegungen
würden für die Erkennbarkeit des Gesichtes von Personen
im öffentlichen Raum sprechen. So weit die Zusammenfas-
sung der Hauptargumente der Standesinitiative.
Der Regierungsrat des Kantons Aargau lehnte in seiner
Stellungnahme vom 11. August 2010 die Standesinitiative
ab. Es wären verschiedene Ausnahmeregelungen notwen-
dig, und der Regierungsrat sieht ebenfalls verschiedene
Vollzugsprobleme. Er verweist in diesem Zusammenhang
auch auf die kantonale und kommunale Ebene, wo eben
sinnvolle Integrationsbestimmungen notwendig seien. 
Am 21. Februar 2011 hat Ihre SPK eine Anhörung durchge-
führt. Es war eine Vertreterin des Grossen Rates des Kan-
tons Aargau anwesend. Die vertiefte Fragestellung und Ar-
gumentation brauchte gegen eine Stunde Zeit.
Die Standesinitiative enthält zwei Elemente. Das erste Ele-
ment ist das Verbot der religiös motivierten Gesichtsverhül-
lung, eben zum Beispiel für die Burka. Beim zweiten Ele-
ment geht es um ein generelles Vermummungsverbot. Nach
gewalteter Diskussion hat die Kommission festgestellt, dass
das religiös motivierte Element äusserst selten anzutreffen
ist und auch in unserem Land kein Problem darstellt. Ein ge-
setzgeberischer Handlungsbedarf wird hier nicht erkannt.
Ein Verbot würde allenfalls eine Gruppe von Touristinnen
aus islamischen Ländern treffen. Wir haben dann auch ge-
fragt, wie viele Menschen in der Schweiz eigentlich ständig
eine Burka tragen. Man spricht von einer Grössenordnung
von 100 bis 150 Personen.
Nun zum zweiten Element, das ist das generelle Vermum-
mungsverbot, wofür ja die Kantone zuständig sind: Es wur-
den deshalb staatsrechtliche Bedenken geäussert. Wenn es
um die Sicherheit geht, sind die Kantone zuständig, und wir
fragen Sie, ob via Bundesgesetz in die Polizeihoheit der
Kantone eingegriffen werden kann. Die Kommissionsmehr-
heit ist ganz klar der Auffassung, dass wir das nicht können.
Es wäre eine Verfassungsänderung notwendig. Ihre Kom-
mission stellt weiter fest, dass in verschiedenen Kantonen
bereits Vermummungsverbote bestehen, meist im Rahmen
der Polizeigesetze. Es wird aber auch festgestellt, dass bei
einer Grosszahl von Demonstrationen, wenn eben grössere
Gruppen von Vermummten auftreten, die Durchsetzung des
Verbotes problematisch wird.
Es stehen bereits heute alle Möglichkeiten zur Verfügung,
um z. B. bei Grenz- oder anderen Personenkontrollen im öf-
fentlichen Raum die Enthüllung von Gesichtern und somit
die Identifikation einer Person erwirken zu können. Der Staat
muss das Tragen von Gesichtsschleiern weder in der Schule
noch sonst im Staatsdienst akzeptieren. Die Kantone und
die Gemeinden dürfen beim Zugang zu staatlichen Einrich-
tungen und Dienstleistungen auf der Erkennbarkeit des Ge-
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sichts und auf der Identifikation beharren. Ebenso dürfen Ar-
beitgeber darauf bestehen, dass ihre Angestellten das
Gesicht bei der Arbeit gegenüber der Kundschaft und den
Arbeitskolleginnen und -kollegen zeigen.
Auf Antrag unseres Kollegen Hêche haben wir am 21. Fe-
bruar, also am Tag, an dem wir unsere Kommissionssitzung
hatten, auch ein Schreiben an Bundesrätin Sommaruga ver-
fasst und sie aufgefordert, zu verschiedenen Fragen Stel-
lung zu nehmen. Die erste Frage lautete, inwiefern bzw. in
welchen Situationen das Tragen von Kleidungsstücken, die
den Körper oder das Gesicht ganz oder teilweise bedecken,
eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit sei. In einer Stel-
lungnahme des Bundesamtes für Justiz wird uns zur Antwort
gegeben: «Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ist
eine gemeinsame Aufgabe des Bundes und der Kantone» –
jetzt kommt der springende Punkt –, «die gemäss Artikel 57
Absatz 1 BV 'im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Si-
cherheit des Landes und den Schutz der Bevölkerung' sor-
gen. Die sogenannte Polizeihoheit kommt dabei in erster Li-
nie den Kantonen zu.»
Weiter wurde danach gefragt, inwiefern bereits Vermum-
mungsverbote bestünden. Wir haben eine Übersicht darüber
erhalten, welche Kantone bereits eine solche Bestimmung
haben. Es hat sich gezeigt, dass es vor allem die Kantone
mit grösseren städtischen Zentren sind, die bereits ein Ver-
mummungsverbot haben. Die kleineren Kantone haben ein
solches Verbot nicht; es gibt aber einzelne Kantone, die jetzt
daran sind, ein Gesetz zu erarbeiten. Es waren vor allem
auch die kleinen Kantone, die gemeldet haben, dass die
Vermummung in ihrem Alltag gar kein Problem ist, weil bei
ihnen nie solche Demonstrationen stattfinden, und dass sie
es eigentlich gar nicht notwendig finden, dass man jetzt auf
Bundesebene legiferiert.
Ganz interessant sind die Aussagen einzelner Polizeikorps,
gerade die Aussagen von Polizeikorps grosser Kantone wie
Bern oder Zürich. Die Kommandanten dieser Polizeikorps,
die an der Front sind, sagen Folgendes: Wenn Demonstra-
tionen stattfinden und eine grössere Anzahl Vermummter
auftritt, ist es für die Polizeiorgane sehr problematisch, diese
aus der Mitte der Demonstranten herauszuholen. Damit es
nicht zu einer Eskalation kommt, braucht es wirklich ein gu-
tes Gespür, eine gute Taktik und ein gutes Dispositiv der Po-
lizei. Diesbezüglich würde eine Gesetzgebung des Bundes
überhaupt nichts bringen. Bei solchen Grossdemonstratio-
nen ist es eben wie gesagt notwendig, dass die Polizei das
richtige Gespür hat und richtig reagiert, um Eskalationen zu
verhindern.
Die vierte Frage an Frau Bundesrätin Sommaruga war: Sieht
der Bund in diesem Bereich überhaupt Handlungsbedarf?
Der Bund sieht generell keinen Handlungsbedarf. Dieser
Einschätzung hat sich Ihre vorberatende Kommission ange-
schlossen. Wie Sie gehört haben, beantragt sie Ihnen mit 8
zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen, der Standesinitiative
keine Folge zu geben.
Es liegt ein Minderheitsantrag vor; die Hauptbegründung
hiezu werden Sie von Kollege Maximilian Reimann hören. Er
sagt, die Initiative sei einfach generell ein Beitrag zur Wah-
rung der öffentlichen Sicherheit. Ich muss aber gleich etwas
einwenden: Der Minderheitsantrag blendet die Frage der Zu-
ständigkeit komplett aus und erwähnt nicht, dass wir, wenn
wir ein solches Verbot erlassen wollten, die Bundesverfas-
sung ändern müssten.

Reimann Maximilian (V, AG): Die Kommissionsminderheit be-
steht aus Kollege Hannes Germann und mir. Sie beantragt
Ihnen wie gehört, der Initiative des Kantons Aargau Folge zu
geben. Auch ich betone, dass es hier nicht primär um das
religiös motivierte Burka- oder Niqab-Verbot, sondern um
ein generelles Verhüllungs- bzw. Vermummungsverbot im öf-
fentlichen Raum geht. Ursprünglich ging es dem Grossen
Rat des Kantons Aargau effektiv um ein Burka-Verbot, in ei-
ner zweiten Lesung änderte er die Vorlage aber zur heutigen
Standesinitiative ab. Da steht ganz klar die öffentliche Si-
cherheit im Brennpunkt des Interesses. Die religiös moti-
vierte Ganzkörper- bzw. Gesichtsverhüllung spielt nur mehr

eine untergeordnete Rolle. Es gibt in unserem Land, wir ha-
ben es gehört, nur sehr wenige Menschen, die sich aus ei-
nem religiösen Grund verhüllen wollen oder dazu gezwun-
gen werden, sich also verhüllen müssen.
Es geht nun also in erster Priorität ganz klar um kriminelle
oder gewalttätige Chaoten, die vermummt und damit für die
Öffentlichkeit unkenntlich, ihr Unwesen treiben und Schand-
taten, kriminelle Akte oder gar Terroranschläge begehen.
Auch nicht betroffen sind all jene Fälle – das ersehen Sie
aus dem Text der Standesinitiative ganz klar, der Kommissi-
onssprecher hat schon gebührend darauf hingewiesen –, in
denen eine Gesichtsverhüllung angebracht ist. Nebst Fast-
nachtsmasken und medizinischen Gesichtsverbänden ist da
insbesondere die Winterbekleidung zu nennen, darauf sei
auch von mir noch einmal klar hingewiesen. Es geht uns
also einzig und allein um die öffentliche Sicherheit.
Diese wird nun in zunehmendem Masse gefährdet durch
vermummte Chaoten und Täter. Das darf ein Rechtsstaat
nicht dulden, nicht zulassen. Da besteht Handlungsbedarf;
unsere Bürgerinnen und Bürger rufen nach Handlung. Umso
erstaunter war die Minderheit der Kommission, dass es die
Mehrheit anders sieht, anders vor allem in dem Sinn, dass
sie den Standpunkt vertritt, die heutigen Regelungen in den
Kantonen würden genügen. Dem ist unserer Ansicht nach
leider nicht so. Wir haben Kantone mit Vermummungsver-
bot, wir haben solche ohne Vermummungsverbot, und wir
haben solche, die mangels nationaler Gesetzgebung nun
am Legiferieren für ein solches Verbot sind.
Nehmen Sie nur einmal den Fall des Basler Fussballstadi-
ons St.-Jakob-Park, ein Ort, wo vermummte Hooligans im-
mer wieder ihr Unwesen treiben oder Vorbereitungen dafür
treffen. Das Stadion steht praktisch auf der Kantonsgrenze
von Basel-Stadt und Baselland. Basel-Stadt kennt ein Ver-
mummungsverbot, Baselland nicht. Da drängt sich doch
förmlich eine nationale Regelung, eine einheitliche Lösung
auf. Oder schauen Sie sich einmal all jene kantonalen Rege-
lungen genauer an, die wohl ein Vermummungsverbot ken-
nen, aber dieses – und das ist das Entscheidende – auf die
Teilnahme an bewilligungspflichtigen Veranstaltungen oder
Kundgebungen beschränken. Das kann doch nicht genügen!
Die gewaltbereiten Chaoten, Hooligans usw. sind doch via
Handy und Internet bestens miteinander vernetzt. Sie kön-
nen sich in kürzester Zeit besammeln, wo immer das ist, Be-
willigung hin oder her. Aus solchen Ad-hoc-Demonstrationen
entstehen dann eben sehr schnell Krawalle, Saubannerzüge
usw., bei denen dann im Schutz der Vermummung die öf-
fentliche Sicherheit massiv gestört wird, fremdes Eigentum
ohne jeglichen Respekt beschädigt oder zertrümmert wird
und auch vor Attacken auf Personen nicht mehr zurückge-
schreckt wird.
Dann wurde in der Kommission gesagt, und Sie haben es
vorhin auch wieder gehört, ein Vermummungsverbot sei in
der Praxis nicht oder nur sehr schwer durchsetzbar. Ich
stelle vielmehr fest, dass es nicht so sehr an der Durchsetz-
barkeit mangelt als vielmehr am Willen der politischen Vor-
gesetzten, den Einsatzbefehl zu erteilen. Diese behördli-
chen Vorgesetzten – also die Polizeidirektoren und nicht die
Polizeikommandanten – verbindet, wie leicht erkennbar und
beweisbar ist, halt oft auch eine gewisse gesellschafts-
politische Affinität mit den Tätern, mit den Aktivisten. Man
drückt vorerst einmal ein Auge zu, lässt die Aktivisten vorerst
machen und kommt zu spät, erst dann, wenn die Sache
bereits explodiert ist – mitunter im wahrsten Sinne des Wor-
tes. Deshalb drängt sich eine nationale Lösung, die auch
Durchsetzungsregeln und Strafandrohungen enthält, förm-
lich auf.
Abschliessend noch ein Blick auf jenes Ereignis, das nach
der Behandlung dieses Geschäftes in der vorberatenden
Kommission am 20. Januar vorgefallen ist; am 20. Februar
sind wir noch einmal wegen des Briefes an die Justizministe-
rin darauf zurückgekommen. Ich meine die Attacke von
Ende Januar auf unseren Nationalratskollegen Hans Fehr.
Herr Fehr wurde auf dem Anmarsch zur Albisgüetli-Tagung
von vermummten Chaoten spitalreif geschlagen. Das in un-
mittelbarer Nähe von Polizeikräften, die allerdings nur den
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Auftrag hatten, allfällige Attacken auf das Veranstaltungslo-
kal zu verhindern! Das Zürcher Strafgesetz aus dem Jahr
2006 kennt ein Vermummungsverbot, nicht nur bei bewilli-
gungspflichtigen Veranstaltungen, sondern sogar generell
bei Menschenansammlungen auf öffentlichem Grund. Ob
diese Voraussetzung im Fall von Hans Fehr gegeben war,
habe ich nicht zu beurteilen, das ist die Sache anderer Be-
hörden. Tatsache ist aber, dass Nationalrat Fehr am 3. März
eine Motion eingereicht hat, worin baldmöglichst eine Vor-
lage für ein nationales Vermummungsverbot verlangt wird.
134 – 134! – weitere Nationalrätinnen und Nationalräte aus
allen Fraktionen haben seinen Vorstoss mitunterzeichnet.
Somit ist die Forderung in der Volkskammer absolut mehr-
heitsfähig. Man erachtet dort ein nationales Vermummungs-
verbot als unerlässlichen Schritt zur Durchsetzung unseres
Rechtsstaates.
Sollte man das heute in unserem Rat anders sehen, dann
wird er sich in absehbarer Zeit erneut mit der Materie zu be-
fassen haben, dann nämlich, wenn die Motion Fehr Hans
11.3043, «Nationales Vermummungsverbot», im Ständerat
zur Beratung ansteht. Ersparen Sie uns unnötige Zusatz-
schlaufen, und stimmen Sie dieser Standesinitiative zu, die
weitgehend deckungsgleich mit dem Vorstoss von Hans
Fehr ist.
Und sollte, wie der Kommissionssprecher angeführt hat, ein
nationales Vermummungsverbot einer Verfassungsände-
rung bedürfen, dann können wir entsprechend handeln. Wir
sind ja der nationale Gesetzgeber, wir können das in Aus-
führung der Standesinitiative beschliessen. Oder – und auch
das schliesse ich nicht ganz aus – wir können das auf dem
Weg einer Volksinitiative zustande bringen. Davon bin ich
überzeugt: Eine solche Volksinitiative würde vom Schweizer-
volk hochkant angenommen.

Schwaller Urs (CEg, FR): Mir geht es darum klarzustellen,
dass auch die Kommissionsmehrheit, welche die Initiative
ablehnt, jede Form von Gewalt verurteilt, insbesondere auch
den Angriff auf Nationalrat Hans Fehr. Das Problem ist hier
ja weniger die Regelung als die Durchsetzung: Selbst das
beste Bundesgesetz wird den Einsatzbefehl der Polizei vor
Ort nicht ersetzen; es braucht immer den Befehl zum Ein-
greifen.
Der Berichterstatter, Kollege Niederberger, hat es gesagt:
Vermummungsverbote bei bewilligungspflichtigen Versamm-
lungen oder Kundgebungen, allenfalls auch bei Sport- und
anderen Veranstaltungen, bestehen in den Kantonen Aar-
gau, Bern, Basel-Stadt, Genf, Luzern, St. Gallen, Schaffhau-
sen, Solothurn, Thurgau, Waadt, Zürich und Appenzell Aus-
serrhoden.
Wir haben das Thema auch an der Kommissionssitzung
heute Morgen angeschaut. Wir haben auch Antworten von
den Polizeikräften erhalten, also von Leuten, die sich Tag für
Tag mit diesen Fragen auseinandersetzen. Interessant ist
ein kurzes Zitat aus der Antwort der Stadtpolizei Zürich: «Die
Demonstranten können mit dem Vermummungsverbot die
Polizei provozieren. Ein Herauspicken einzelner Vermumm-
ter ohne Eskalation ist nicht realistisch. Das Vermummungs-
verbot hilft nur dann, wenn eine Gruppe von Demonstranten
ohnehin verhaftet wird, z. B. wegen Landfriedensbruchs.
Dann kann sie wegen des Tatbestands der Vermummung
zusätzlich angeklagt werden. Es werden jedoch hohe Anfor-
derungen an die Beweissicherung gestellt. Wenn eine De-
monstration am Eskalieren ist, hat die Polizei kaum noch
Zeit, vermummte Demonstranten zu fotografieren oder zu fil-
men. Wegen der Vermummung sind sie ohnehin schwer
identifizierbar. Die Stadtpolizei Zürich ist mit dem Vermum-
mungsverbot nicht glücklich. Der politische Wille wird jedoch
respektiert, zumal das Vermummungsverbot an der damali-
gen Volksabstimmung mit deutlichem Mehr angenommen
wurde.»
Einen letzten Satz füge ich zum Thema Burka bei: «Für die
Stadtpolizei Zürich waren die Burka-Trägerinnen bis jetzt
kein Problem.»

Ich glaube, die Meinung der Mehrheit ist richtig: Ein neues
Bundesgesetz ist nicht der Weg, es würde vor allem auch
die kantonale Kompetenz verletzen.

Abstimmung – Vote
Für Folgegeben ... 4 Stimmen
Dagegen ... 24 Stimmen

Schluss der Sitzung um 12.50 Uhr
La séance est levée à 12 h 50


